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§ 29
Versammlungsleitung

Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Vorsitzende 
des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter. Der Aufsichts-
rat kann stattdessen einen anderen Versammlungsleiter 
bestimmen, der nicht notwendig zu den Mitgliedern der 
Genossenschaft gehören muss. Der Vorsitzende der General-
versammlung ernennt einen Schriftführer und die erforderli-
chen Stimmzähler.

§ 30
Gegenstände der Beschlussfassung

Der Beschlussfassung der Generalversammlung unterlie-
gen neben den in diese Satzung bezeichneten sonstigen 
Angelegenheiten insbesondere

a) Änderung der Satzung;
b)  Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts des 

Prüfungsverbandes;
c)  Feststellung des Jahresabschlusses, Verwendung 

des Jahresüberschusses oder Deckung des Jahres-
fehlbetrages;

d) Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats;
e)  Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie Fest-

setzung ihrer Vergütungen;
f )  Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Vorstands 

und des Aufsichtsrats;
g)  Ausschluss von Vorstands- und Aufsichtsratsmitglie-

dern aus der Genossenschaft;
h)  die Einleitung von Maßnahmen zur Verfolgung von 

Regressansprüchen gegen im Amt befindliche Vor- 
stands- und Aufsichtsratsmitglieder;

i )  Festsetzung der Beschränkungen bei Kreditgewährung 
gemäß § 49 des Genossenschaftsgesetzes;

j ) Verschmelzung der Genossenschaft;
k) Auflösung der Genossenschaft.

§ 31
Mehrheitserfordernisse

(1)  Die Beschlüsse der Generalversammlung bedürfen der 
einfachen Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen, 
soweit nicht das Gesetz oder diese Satzung eine grö-
ßere Mehrheit vorschreibt.

(2)  Eine Mehrheit von drei Vierteln der gültig abgege-
benen Stimmen ist insbesondere in folgenden Fällen 
erforderlich:

a) Änderung der Satzung;
b)  Auflösung der Genossenschaft;
c)  Fortsetzung der Genossenschaft nach beschlossener 

Auflösung;
d) Verschmelzung der Genossenschaft;
e)  Ausschluss von Vorstands- und Aufsichtsratsmitglie-

dern aus der Genossenschaft.

(3)  Ein Beschluss über die Änderung der Absätze 2 bis 4 
des § 2 dieser Satzung bedarf einer Mehrheit von 
neun Zehnteln der in der Generalversammlung anwe-
senden Mitglieder. Die Generalversammlung ist 
hinsichtlich dieses Beschlussgegenstandes nur be- 
schlussfähig, wenn mindestens drei Viertel aller 
Mitglieder anwesend oder vertreten sind.

(4)  Bei der Beschlussfassung über die Änderung der 
Rechtsform ist die Anwesenheit von zwei Dritteln 
aller Mitglieder in einer nur zu diesem Zweck ein-

berufenen Generalversammlung erforderlich. Wenn 
diese Mitgliederzahl in der Versammlung, die über die 
Änderung der Rechtsform beschließt, nicht erreicht 
ist, kann jede weitere Versammlung ohne Rücksicht 
auf die Zahl der erschienenen Mitglieder innerhalb 
des gleichen Geschäftsjahres über die Änderung der 
Rechtsform beschließen. Hierauf ist in der Einladung 
zu dieser Versammlung hinzuweisen. Der Beschluss 
bedarf der Mehrheit von neun Zehnteln der gültig 
abgegebenen Stimmen.

(5)  Über die Verschmelzung, die Auflösung oder Fort-
setzung der aufgelösten Genossenschaft sowie die 
Änderung der Rechtsform kann nur beschlossen 
werden, wenn zuvor ein vom Vorstand rechtzeitig zu 
beantragendes Gutachten des Prüfungsverbandes 
verlesen worden ist.

§ 32
Entlastung

Über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat ist 
getrennt abzustimmen; hierbei haben weder die Mitglieder 
des Vorstands noch des Aufsichtsrats ein Stimmrecht.

§ 33
Abstimmungen und Wahlen

(1)  Abstimmungen und Wahlen werden mit Handzeichen 
durchgeführt. Sie müssen geheim durch Stimmzettel 
erfolgen, wenn der Vorstand, der Aufsichtsrat oder 
mindestens der vierte Teil der bei einer Beschluss-
fassung hierüber gültig abgegebenen Stimmen es 
verlangt.

(2)  Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt; 
bei Wahlen entscheidet in diesem Fall das Los.

(3)  Bei der Feststellung des Stimmenverhältnisses wer-
den nur die abgegebenen Stimmen gezählt; Stimm-
enthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht 
berücksichtigt. 

(4)  Wird eine Wahl mit Handzeichen durchgeführt, so ist 
für jedes zu vergebende Mandat ein besonderer 
Wahlgang erforderlich. Gewählt ist, wer die meisten 
Stimmen erhalten hat.

(5)  Wird eine Wahl mit Stimmzetteln durchgeführt, so hat 
jeder Wahlberechtigte so viele Stimmen, wie Mandate 
zu vergeben sind. Der Wahlberechtigte bezeichnet auf 
dem Stimmzettel die Bewerber, denen er seine Stimme 
geben will; auf einen Bewerber kann dabei nur eine 
Stimme entfallen. Gewählt sind die Bewerber, die die 
meisten Stimmen erhalten.

(6)  Der Gewählte hat unverzüglich gegenüber der Ge-
nossenschaft zu erklären, ob er die Wahl annimmt.

§ 34
Auskunftsrecht

(1)  Jedem Mitglied ist auf Verlangen in der Generalver-
sammlung Auskunft über Angelegenheiten der Ge-
nossenschaft zu geben, soweit das zur sachgemäßen 
Beurteilung des Gegenstandes der Tagesordnung 
erforderlich ist. Die Auskunft erteilt der Vorstand oder 
der Aufsichtsrat.

(2) Der Vorstand darf die Auskunft verweigern, soweit

a)   die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kauf-
männischer Beurteilung geeignet ist, der Genossen-
schaft einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen;
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b)   die Fragen steuerliche Wertansätze oder die Höhe 
einzelner Steuern betreffen;

c)  die Erteilung der Auskunft strafbar wäre oder eine 
gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche 
Geheimhaltungspflicht verletzt würde, das Auskunfts-
verlangen die persönlichen oder geschäftlichen 
Verhältnisse eines Dritten betrifft;

e)   es sich um arbeitsvertragliche Vereinbarungen mit 
Vorstandsmitgliedern oder Mitarbeitern der Genossen-
schaft handelt;

f )   die Verlesung von Schriftstücken zu einer unzumut-
baren Verlängerung der Generalversammlung führen 
würde.

§ 35
Protokoll

(1)  Die Beschlüsse der Generalversammlung sind zu 
Beweiszwecken zu protokollieren. Die Protokolle 
sind fortlaufend zu nummerieren. Die Eintragung ist 
nicht Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit der 
Beschlüsse.

(2)  Die Protokollierung muss spätestens innerhalb von 
zwei Wochen erfolgen. Dabei sollen Ort und Tag 
der Versammlung, Name des Versammlungsleiters 
sowie Art und Ergebnis der Abstimmungen und die 
Feststellung des Versammlungsleiters über die Be-
schlussfassung angegeben werden. Die Eintragung 
muss von dem Vorsitzenden der Generalversammlung, 
dem Schriftführer und den Vorstandsmitgliedern,  
die an der Generalversammlung teilgenommen haben, 
unterschrieben werden. Ihr sind die Belege über die 
Einberufung als Anlagen beizufügen.

(3)  Wird eine Änderung der Satzung beschlossen, die 
einen der in § 16 Abs. 2 Nr. 2 bis 5, Abs. 3 des Ge-
nossenschaftsgesetzes aufgeführten Gegenstände 
oder eine wesentliche Änderung des Gegenstandes 
des Unternehmens betrifft, so ist dem Protokoll außer-
dem ein Verzeichnis der erschienenen oder vertre-
tenen Mitglieder und der Vertreter von Mitgliedern 
beizufügen. 

(4)  Das Protokoll ist mit den dazugehörigen Anlagen 
aufzubewahren. Die Einsichtnahme in das Protokoll 
ist jedem Mitglied der Genossenschaft zu gestatten.

§ 36
Teilnahmerecht der Verbände

Vertreter des Prüfungsverbandes können an jeder General-
versammlung beratend teilnehmen.

IV. Eigenkapital und Haftsumme

§ 37
Geschäftsanteil und Geschäftsguthaben

(1)  Der Geschäftsanteil, mit dem sich jedes Mitglied 
mindestens bei der Genossenschaft beteiligen muss, 
beträgt bis zum 31.12.2001 DM 100,00; ab dem 
01.01.2002 EUR 55,00. Jedes Mitglied darf maximal 
100 Anteile besitzen.

(2)  Der Pflichtgeschäftsanteil ist sofort nach Eintragung 
in die Mitgliederliste in der Höhe von EUR 50,00 zur 
Einzahlung fällig. Über weitere Einzahlungen beschließt 
die Generalversammlung.

a)  Weitere Geschäftsanteile können nur übernommen 

werden, wenn der Pflichtanteil voll eingezahlt ist. Sie 
sind sofort in voller Höhe zur Einzahlung fällig.

(3)  Die auf den/die Geschäftsanteil(e) geleisteten Einzah-
lungen zuzüglich sonstiger Gutschriften und abzüg-
lich zur Verlustabdeckung abgeschriebener Beträge 
bilden das Geschäftsguthaben eines Mitglieds.

(4)  Das Geschäftsguthaben darf, solange das Mitglied 
nicht ausgeschieden ist, von der Genossenschaft 
nicht ausgezahlt, nicht aufgerechnet oder im geschäft-
lichen Betrieb der Genossenschaft als Sicherheit 
verwendet werden. Eine geschuldete Einzahlung darf 
nicht erlassen werden; gegen diese kann das Mit-
glied nicht aufrechnen.

(5)  Die Abtretung oder Verpfändung des Geschäftsgut-
habens an Dritte ist unzulässig und der Genossen-
schaft gegenüber unwirksam. Eine Aufrechnung des 
Geschäftsguthabens durch das Mitglied gegen seine 
Verbindlichkeiten gegenüber der Genossenschaft ist 
nicht gestattet. Für das Auseinandersetzungsgut- 
haben gilt § 10 der Satzung.

§ 38
Gesetzliche Rücklage

(1)  Die gesetzliche Rücklage dient nur zur Deckung von 
Bilanzverlusten.

(2)  Sie wird gebildet durch eine jährliche Zuweisung von 
mindestens zehn Prozent des Jahresüberschusses 
zuzüglich eines eventuellen Gewinnvortrags bzw. ab- 
züglich eines eventuellen Verlustvortrags, solange 
die Rücklage zehn Prozent der Bilanzsumme nicht 
erreicht.

(3)  Über die Verwendung der gesetzlichen Rücklage be-
schließt die Generalversammlung.

§ 39
Andere Ergebnisrücklagen

(1)  Neben der gesetzlichen Rücklage wird eine andere 
Ergebnisrücklage gebildet, der jährlich mindestens 
50 Prozent des Jahresüberschusses zuzüglich eines 
eventuellen Gewinnvortrags bzw. abzüglich eines 
eventuellen Verlustvortrags zuzuweisen sind. Weitere 
Ergebnisrücklagen können gebildet werden. 

(2)  Über die Verwendung der Ergebnisrücklagen be-
schließen Vorstand und Aufsichtsrat in gemeinsamer 
Sitzung (§ 23 der Satzung). Die anderen Ergebnis-
rücklagen sollen der Finanzierung von Investitionen 
im Rahmen alternativer Energiekonzepte dienen, 
soweit dies die finanziellen Möglichkeiten der Genos-
senschaft erlauben.

(3)  Das Recht der Generalversammlung, auch die Ergeb-
nisrücklagen zur Verlustdeckung heranzuziehen, bleibt 
unberührt.

§ 40
Nachschusspflicht

Eine Nachschusspflicht der Mitglieder besteht nicht.

V. Rechnungswesen

§ 41
Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
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§ 42
Jahresabschluss und Lagebericht

(1)  Der Vorstand hat innerhalb von fünf Monaten nach 
Ende des Geschäftsjahres den Jahresabschluss  
und den Lagebericht für das vergangene Geschäfts-
jahr aufzustellen.

(2)  Der Vorstand hat den Jahresabschluss sowie den 
Lagebericht unverzüglich dem Aufsichtsrat und  
mit dessen Bemerkungen der Generalversammlung 
zur Feststellung des Jahresabschlusses vorzulegen.

(3)  Jahresabschluss, Lagebericht und Bericht des 
Aufsichtsrats sollen mindestens eine Woche vor der 
Generalversammlung in den Geschäftsräumen der 
Genossenschaft oder an einer anderen bekannt zu 
machenden Stelle zur Einsicht der Mitglieder ausge-
legt oder ihnen sonst zur Kenntnis gebracht werden.

(4)  Der Bericht des Aufsichtsrats über seine Prüfung  
des Jahresabschlusses und des Lageberichts (§ 22 
Abs. 2 der Satzung) ist der ordentlichen Generalver-
sammlung zu erstatten.

§ 43
Rückvergütung und Verwendung  

des Jahresüberschusses

(1)  Über die Ausschüttung einer Rückvergütung be-
schließen Vorstand und Aufsichtsrat vor Aufstellung 
der Bilanz. Auf die so beschlossene Rückvergütung 
haben die Mitglieder einen Rechtsanspruch.

(2)  Über die Verwendung des Jahresüberschusses 
beschließt die Generalversammlung; dieser kann,  
soweit er nicht den Rücklagen zugeführt oder zu  
anderen Zwecken verwendet wird, an die Mitglieder 
nach dem Verhältnis ihrer Geschäftsguthaben am 
Schluss des vorhergegangenen Geschäftsjahres ver- 
teilt werden. Dabei sind die im abgelaufenen  
Geschäftsjahr auf den Geschäftsanteil geleisteten 
Einzahlungen vom ersten Tag des auf die Einzahlung 
folgenden Kalendervierteljahres an zu berücksich-
tigen. Der auf die Mitglieder entfallende Jahresüber-
schuss wird dem Geschäftsguthaben solange 
zugeschrieben, bis der Geschäftsanteil erreicht oder 
ein durch einen Jahresfehlbetrag vermindertes  
Geschäftsguthaben wieder ergänzt ist.

§ 44
Deckung eines Jahresfehlbetrags

(1)  Über die Deckung eines Jahresfehlbetrags beschließt 
die Generalversammlung.

(2)  Soweit ein Jahresfehlbetrag nicht auf neue Rechnung 
vorgetragen oder durch Heranziehung anderer Ergeb-
nisrücklagen gedeckt wird, ist er durch die gesetzliche 
Rücklage oder durch Abschreibung von den Geschäfts-
guthaben der Mitglieder oder durch beides zugleich 
zu decken.

(3)  Werden die Geschäftsguthaben zur Deckung des 
Jahresfehlbetrags herangezogen, wird der auf das 
einzelne Mitglied entfallende Verlustanteil nach dem 
Verhältnis der übernommenen Geschäftsanteile aller 
Mitglieder bei Beginn des Geschäftsjahres, in dem der 
Jahresfehlbetrag entstanden ist, berechnet.

VI. Schlussbestimmungen

§ 45
Auflösung der Genossenschaft

Nach der Auflösung erfolgt die Liquidation der Genossen-
schaft. Die Verteilung des Vermögens unter die einzelnen 
Genossen erfolgt bis zum Gesamtbetrag der in der ersten 
Liquidationsbilanz ermittelten Geschäftsguthaben nach 
dem Verhältnis der letzteren.

§ 46
Bekanntmachungen

(1)  Die Bekanntmachungen der Genossenschaft werden 
unter ihrer Firma im Bundesanzeiger veröffentlicht.

(2)  Bei der Bekanntmachung sind die Namen der Perso-
nen anzugeben, von denen die Bekanntmachung 
ausgeht.

§ 47
Gerichtsstand

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen dem Mitglied 
und der Genossenschaft aus dem Mitgliedsverhältnis ist 
das Amtsgericht oder das Landgericht, das für den Sitz der 
Genossenschaft zuständig ist.

 
Stand: 17. Oktober 2007, erstmalig eingetragen im  
Genossenschaftsregister am 16. November 1999. 

Hamburg, den 25.10.2007
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